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(54) VERFAHREN ZUR SICHEREN ERMITTLUNG EINER AKTUELLEN AUSGABEINFORMATION 
IM BEREICH BAHNTECHNIK

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur sicheren Ermittlung einer aktuellen Ausgabeinformation (Iaus(TN+M))
nach Ausfall einer mit einer Sensoreinrichtung verbundenen Clienteinrichtung mit Auswerteeinrichtung, mit folgenden
Verfahrensschritte:
a) Ermittlung von Eingabeinformation (Iein) zu einem Referenzzeitpunkt (T1...TN), wobei in der Sensoreinrichtung (1)
Einholinformation (Ihol) gespeichert wird;
b) Übertragung der Eingabeinformation (Iein) zur Clienteinrichtung (3);
c) Ermittlung der Ausgabeinformation (Iaus) oder einer Zustandsinformation;
d) Speicherung eines Datensatzes (DS(T1)...DS(TN)) umfassend die übertragenen Eingabeinformation (Iein) und die
Ausgabeinformation (Iaus) oder Zustandsinformation in einer Speichereinrichtung (5) außerhalb der Sensoreinrichtung;
nach Ausfall der Clienteinrichtung zu einem Ausfallszeitpunkt (TAusfall) und Reaktivierung der Clienteinrichtung zu einem
Reaktivierungszeitpunkt (TReaktivie-rung):
e) Übertragung des zuletzt gespeicherten Datensatzes (DS(TN)) an die Auswerteeinheit;
f) Übertragung der Einholinformationen (Ihol) zur Clienteinrichtung (3); und
g) Ermittlung der aktuellen Ausgabeinformation,
wobei Schritt f) und somit Schritt g) nur durchgeführt werden, wenn eine Kontinuitätsprüfung ergibt, dass die Sensor-
einrichtung zwischen dem Referenzzeitpunkt (T1...TN) des in e) gespeicherten Datensatzes (DS(TN) und dem Reakti-
vierungszeitpunkt (TReaktivierung) verfügbar war.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur sicheren
Ermittlung einer aktuellen Ausgabeinformation im Be-
reich Bahntechnik nach Ausfall einer mit mindestens ei-
ner Sensoreinrichtung über ein Netzwerk verbundenen
Clienteinrichtung mit einer Auswerteeinheit.
[0002] Clienteinrichtungen werden im Bahnbetrieb
verwendet, um anhand von Eingabeinformationen, wel-
che zuvor von einer oder mehreren Sensoreinrichtung
detektiert wurden, Ausgabeinformationen zu ermitteln.
Dazu umfasst die Clienteinrichtung eine Auswerteeinheit
zum Empfang und zur Verarbeitung der Eingabeinforma-
tionen. Zur Erarbeitung von Ausgabeinformationen kann
die Clienteinrichtung auch interne Zustandsinformatio-
nen verarbeiten.
[0003] Da aus Sicherheitsgründen Zugsteuerungen
nur up-to-date Eingaben für die Berechnung von Ausga-
beinformation verwenden dürfen, arbeiten Clienteinrich-
tung mit flüchtig gespeicherten Abbildungen der Ihnen
zur Verfügung gestellten Sensor Information.
[0004] Bei einer Reaktivierung der Clienteinrichtung
nach einem Ausfall gehen interne Zustandsinformatio-
nen verloren und müssen daher wieder erarbeitet wer-
den, indem sie bei allen Sensoreinrichtungen wieder ab-
gefragt werden, durch händische Eingabe wieder erstellt
und abgeglichen werden.
[0005] Eine Verbesserung diesbezüglich stellt das in
EP 1 498 336 B1 beschriebene Verfahren zur Ermittlung
des Belegungszustandes eines Gleisabschnitts dar, bei
dem nach einem Neustart eines Achszählsystems (Cli-
enteinrichtung) synchronisierte Zählwerte (Eingabeinfor-
mationen) und eine Statusinformation (Ausgabeinforma-
tionen) in den Zählpunkten gespeichert werden. Nach
einem Neustart des Achszählsystems wird diese gespei-
cherte Information zusammen mit den aktuellen Zählwer-
ten an die Auswerteeinheit übertragen. Wenn die Diffe-
renz der gespeicherten Werte gleich der Differenz der
aktuellen Werte ist, wird der Gleisabschnitt als frei be-
wertet.
[0006] Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass es nur
für Ermittlung von Belegungszuständen definiert ist. Dar-
über hinaus handelt es sich bei den Speicherorten um
Außenkomponenten, deren Anschluss- und Speicher-
kosten sehr hoch sind.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren vor-
zuschlagen, mit dem eine sichere Ermittlung von Ausga-
beinformationen im bahntechnischen Bereich, welche
von detektierten Eingangsinformationen abgeleitet wer-
den, auch bei Ausfall der Zustands- und Ausgabeinfor-
mationen ermittelnden Clienteinrichtung sichergestellt
werden kann, wobei das Verfahren auf unterschiedliche
bahntechnische Bereiche anwendbar sein soll.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst fol-
gende Verfahrensschritte:

a) Ermittlung von Eingabeinformation mittels der
Sensoreinrichtung zu einem Referenzzeitpunkt, wo-
bei in der Sensoreinrichtung Einholinformation ge-
speichert wird, welche die Gesamtheit, eine Auswahl
der Eingabeinformation umfasst;

b) Übertragung der ermittelten Eingabeinformation
von der Sensoreinrichtung zur Clienteinrichtung;

c) Ermittlung der Ausgabeinformation oder einer Zu-
standsinformation, die notwendig ist, um die Ausga-
beinformation abzuleiten, durch Verarbeitung der
übertragenen Eingabeinformation mittels der Client-
einrichtung;

d) Speicherung eines Datensatzes umfassend die
übertragenen Eingabeinformation und die daraus er-
mittelte Ausgabeinformation oder Zustandsinforma-
tion in einer Speichereinrichtung außerhalb der Sen-
soreinrichtung;

[0010] Erfindungsgemäß werden die Verfahrens-
schritte a) bis d) für verschiedene Referenzzeitpunkte
wiederholt und es wird eine Kontinuitätsprüfung hinsicht-
lich eines kontinuierlichen Betriebs der Sensoreinrich-
tung durchgeführt.
[0011] Nach Ausfall der Clienteinrichtung zu einem
Ausfallszeitpunkt und Reaktivierung der Clienteinrich-
tung zu einem Reaktivierungszeitpunkt werden erfin-
dungsgemäß folgende Verfahrensschritte durchgeführt:

e) Übertragung des zuletzt gespeicherten Datensat-
zes von der Speichereinrichtung an die Auswerte-
einheit der Clienteinrichtung und
f) Übertragung der Einholinformationen, die im Zeit-
raum zwischen dem Referenzzeitpunkt, des in e) ge-
speicherten Datensatzes (DS(TN) und dem Reakti-
vierungszeitpunkt von der Sensoreinrichtung ge-
speichert wurden, zur Clienteinrichtung; und
g) Ermittlung der aktuellen Ausgabeinformation an-
hand des zuletzt gespeicherten Datensatzes und der
übertragenen Einholinformationen durch die Client-
einrichtung,

wobei Schritt f) und somit Schritt g) nur durchgeführt wer-
den, wenn die Kontinuitätsprüfung ergibt, dass die Sen-
soreinrichtung zwischen dem Referenzzeitpunkt des in
e) gespeicherten Datensatzes und dem Reaktivierungs-
zeitpunkt verfügbar war.
[0012] Die Verfahrensschritte a) bis d) werden wieder-
holt durchgeführt, so dass Einholinformationen zu ver-
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schiedenen Referenzzeitpunkten in der Sensoreinrich-
tung gespeichert werden und von der Clienteinrichtung
abgerufen werden können, wobei zumindest die aktu-
ellste gespeicherte Einholinformation in der Sensorein-
richtung gespeichert bleibt. Vorzugsweise ist auch eine
regelmäßige Übertragung der Eingabeinformation von
der Sensoreinrichtung zur Clienteinrichtung vorgesehen.
Es ist jedoch auch möglich, die Übertragung nur nach
Anforderung (on demand) durchzuführen.
[0013] Die Kontinuitätsprüfung ist unabhängig von
Ausfällen von der Clienteinrichtung.
[0014] Die aktuelle Ausgabeinformation wird anhand
des zuletzt gespeicherten Datensatzes sowie anhand
der übertragenen Einholinformationen, welche während
des Ausfalls der Clienteinrichtung ermittelt und nach Re-
aktivierung der Clienteinrichtung als Einholinformationen
an die Clienteinrichtung übermittelt wurde, ermittelt.
[0015] Aufgabe der Clienteinrichtung ist es, anhand
von Eingabeinformationen Ausgabeinformationen zu er-
mitteln.
[0016] Die Eingabeinformation umfasst Daten, wel-
che von der Sensoreinrichtung ermittelt werden.
[0017] Die Speichereinrichtung ist ein Teil des Netz-
werks und kann mit der Clienteinrichtung verbunden oder
Teil der Clienteinrichtung sein. Die Speichereinrichtung
ist auf jeden Fall unabhängig vom Betriebszustand der
Clienteinrichtung, d.h. wenn die Clienteinrichtung ausfällt
(z.B. durch Absturz oder Abschaltung), gehen die in der
Speichereinrichtung gespeicherten Daten nicht verloren.
[0018] Durch Verarbeitung der übertragenen Eingabe-
informationen mittels der Clienteinrichtung kann eine in-
terne Zustandsinformation (z.B. die Anzahl der Achsen
innerhalb eines Gleisabschnitts) ermittelt/abgeleitet wer-
den, aus der schließlich die Ausgabeinformation (z.B.
Belegungszustand des Gleisabschnitts) abgeleitet wer-
den kann (Schritt c). Die Ermittlung der abgeleiteten in-
ternen Zustandsinformation ist also ein Zwischenschritt
um die Ausgabeinformation zu ermitteln.
[0019] Ausgabeinformationen sind Informationen,
welche anhand von Eingabeinformationen von der Cli-
enteinrichtung ermittelt werden. Eine Ausgabeinformati-
on kann direkt aus der von der Clienteinrichtung übertra-
genen Eingabeinformation oder zusammen mit internen
Zustandsinformation ermittelt werden, welche zuvor aus
der übertragenen Eingabeinformation ermittelt wurde.
Die zur Ermittlung einer Ausgabeinformation herangezo-
gene Eingabeinformation und interne Zustandsinforma-
tion müssen sich jedoch auf denselben Zeitpunkt bezie-
hen. Eine aktuelle Zustands- bzw. Ausgabeinformation
ist diejenigen Zustands- bzw. Ausgabeinformation, wel-
che anhand von zuletzt ermittelten Eingabeinformatio-
nen ermittelt wurde. Ausgabeinformationen werden von
der Clienteinrichtung ausgegeben, um von weiteren Ein-
richtungen verarbeitet werden zu können. Die Ausgabe-
informationen entsprechen in vielen Fällen den Zustand-
sinformationen, können jedoch auch Informationen sein,
welche aus den Zustandsinformationen abgeleitete wur-
den (z.B. Belegungszustände, abgeleitet aus der Anzahl

der Achsen innerhalb eines Gleisabschnitts).
[0020] Die Einholinformation umfasst eine Auswahl
der Daten der Eingabeinformation. Die Auswahl ist so
definiert, dass die Einholinformationen die seit dem Re-
ferenzzeitpunkt archiviert wurden, es jederzeit ermögli-
chen, bei einer Reaktivierung der Clienteinrichtung die
aktuelle Zustandsinformation der Clienteinrichtung an-
hand von dem zuletzt gespeicherten Datensatz wieder
zu ermitteln. Die in der Sensoreinrichtung gespeicherte
Einholinformation kann (muss aber nicht) alle Daten der
ermittelten Eingabeinformation umfassen. So müssen
bspw. bei einem zyklisch ermittelnden Zählpunkt nur die-
jenigen Zählzustände archiviert werden, bei denen sich
der Zählzustand geändert hat. Die nach Reaktivierung
der Clienteinrichtung übermittelten Einholinformationen
umfassen insbesondere diejenigen Einholinformationen,
die während des Ausfalls der Clienteinrichtung ermittelt
und gespeichert wurden und demnach vor Reaktivierung
der Clienteinrichtung nicht an die Clienteinrichtung über-
mittelt und/oder von der Clienteinrichtung verarbeitet
werden konnten. Wurde in dem Zeitraum zwischen Aus-
fall und Reaktivierung der Clienteinrichtung keine Einga-
beinformation ermittelt, wird die Information übermittelt,
dass sich während des Ausfalls der Clienteinrichtung
nichts geändert hat. Die in der Sensoreinrichtung gespei-
cherte Einholinformation ist auf einen Referenzzeitpunkt
bezogen und beinhaltet eine entsprechende Zeitmarke.
[0021] Es wird vorliegend zwischen Zustands- und
Ausgabeinformation unterschieden, da Ausgabeinfor-
mation Publikationsobjekte sind, welche unvollständig
sein können. Wenn dies der Fall ist, wird eine Archivie-
rung der Ausgabeinformation im Datensatz nicht ausrei-
chen, um eine Ermittlung der aktuellen Ausgabeinforma-
tion nach dem Ausfall zu ermöglichen. Zum Beispiel ent-
hält die Ausgabeinformation "Gleisabschnitt belegt" we-
niger Information als die interne Zustandsinformation
"Anzahl der Achsen im Gfeisabschnitt". In diesem Fall
ist die Ausagabeinformation nicht ausreichend, um nach
einem Ausfall der Clienteinrichtung zu ermitteln, ob der
Gleisabschnitt belegt ist oder nicht.
[0022] Der gespeicherte Datensatz umfasst die zu
einem bestimmten Zeitpunkt ermittelte Eingabeinforma-
tion und die daraus ermittelte Zustandsinformation
und/oder Ausgabeinformation, weiche in der Speicher-
einrichtung gespeichert werden. Der gespeicherte Da-
tensatz ist dadurch gekennzeichnet, dass seine Daten-
komponenten verlässlich konsistent sind, d.h. die Einga-
beinformation und die daraus ermittelte Ausgabeinfor-
mation oder Zustandsinformation beschreiben Feldzu-
stände zum selben Zeitpunkt TArchivierung.
[0023] Durch das Vorsehen einer Speichervorrichtung
außerhalb der Sensoreinrichtungen kann im Vergleich
zur EP 1 498 336 B1 Speicherkapazitätsbedarf in der
Sensoreinrichtungen eingespart werden, ohne dass dies
die Effizienz der Ermittlung der Ausgabeinformationen
negativ beeinflusst. Darüber hinaus müssen die ermittel-
ten Zustandsinformationen nicht mehr über die Netz-
werkverbindung zwischen Clienteinrichtung und Senso-
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reinrichtung an die Sensoreinrichtung übertragen wer-
den. Dies hat den Vorteil, dass der Speicher- und Band-
breitenbedarf im Umfeld der Sensoreinrichtung einge-
spart werden kann, wo er am teuersten (Speicher) bzw.
am stärksten limitiert (Bandbreite) ist, da die Außenan-
lagen erschwerten Bedingungen ausgesetzt sind.

Bevorzugte Varianten der Erfindung

[0024] Eine spezielle Variante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sieht vor, dass der Datensatz zur Spei-
cherung von der Clienteinrichtung an die Speicherein-
richtung über das Netzwerk übertragen wird. Bei dieser
Variante wird als Speichereinrichtung ein externer Spei-
cher als Speichervorrichtung verwendet, der durch das
Netzwerk mit der Clienteinrichtung verbunden ist. Das
Netzwerk kann ein Sensornetzwerk und ein Systemnetz-
werk umfassen, wobei das Systemnetzwerk die Client-
einrichtung mit der Speichereinrichtung und das Sensor-
netzwerk die Sensoreinrichtung mit der Clienteinrich-
tung verbindet. Das Sensornetzwerk dient zur Übertra-
gung der Eingabeinformationen und ev. von Neuanfor-
derungsmitteilungen, Bestätigungsnachrichten und Kon-
tinuitätsinformationen. Das Systemnetzwerk weist typi-
scherweise (aber nicht notwendigerweise) eine größere
Bandbreite und/oder eine größerer Rechenkapazität als
das Sensornetzwerk auf.
[0025] Alternativ hierzu ist es auch möglich, den Da-
tensatz zur Speicherung innerhalb der Clienteinrichtung
an die Speichereinrichtung zu übertragen. Die Speiche-
reinrichtung ist dann in der Clienteinrichtung integriert.
Bei der Speichereinrichtung muss es sich dann jedoch
um einen nicht-flüchtigen Speicher handeln, d.h. um ei-
nen Speicher, bei dem die Inhalte zumindest bis zur Re-
aktivierung der Clienteinrichtung gespeichert bleiben.
[0026] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Va-
riante wird bei der Reaktivierung eine Kontinuitätsinfor-
mation ermittelt und zusammen mit den Einholinforma-
tionen übermittelt. Aus der Kontinuitätsinformation geht
hervor, ob die Sensoreinrichtung seit der letzten Archi-
vierung durchgehend im sicheren Betrieb war. Hierdurch
wird sichergestellt, dass die Daten, mit denen die Aus-
gabeinformation nach Ausfall der Clienteinrichtung er-
mittelt wird, vollständig sind. Enthält die Kontinuitätsin-
formation keine Bestätigung der Kontinuität oder wird kei-
ne Kontinuitätsinformation übermittelt, ist der gespei-
cherte Datensatz möglicherweise unvollständig oder feh-
lerhaft. Bei einem unvollständigen oder fehlerhaften Da-
tensatz kann die Clienteinrichtung die aktuelle Ausgabe-
information nicht sicher ermitteln. Das System muss
dann über andere Verfahren als die in diesem Patent
beschriebenen reinitialisiert werden.
[0027] Bei einer speziellen Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden sämtliche, zwischen Ausfall
und Reaktivierung der Clienteinrichtung gespeicherte
Einholinformationen von der Sensoreinrichtung an die
Clienteinrichtung übertragen. Diese Variante ist zwar
nicht optimiert angesichts des Speicherkapazitätsbe-

darfs, ist aber besonders leicht zu entwickeln, weil sie es
ermöglicht, für die Ermittlung der Ausgabeinformationen
während der Reaktivierung, dieselben Verfahrensschrit-
te zur Ermittlung einer aktuellen Ausgabeinformation wie
im Normalbetriebs auszuführen.
[0028] Bei einer besonders vorteilhaften Variante
empfängt die Sensoreinrichtung eine Bestätigungsnach-
richt nachdem ein Datensatz archiviert wurde - sei es
direkt von der Speichereinrichtung oder indirekt von der
Clienteinrichtung. Anhand der Bestätigungsnachricht,
die dem betroffenen Referenzzeitpunkt zugeordnet ist,
kann von der Sensoreinrichtung nachvollzogen werden,
dass die Eingabeinformation vor dem Referenzzeitpunkt
bereits verarbeitet wurde und in die bereits archivierte
Zustandsinformation eingeflossen ist. Somit weiß die
Sensoreinrichtung, dass die Einholinformation, die vor
dem Referenzzeitpunkt gespeichert wurde, für künftige
Reaktivierungen nicht mehr benötigt wird und somit der
entsprechende Speicherplatz freigegeben werden kann.
Durch geschickte Wahl einer Archivierungsfrequenz für
den Datensatz können die Größe des Speichers für die
Einholinformation und die damit verbundenen Kosten li-
mitiert werden. Für den Fall, dass eine Bestätigung aus-
bleibt, kann die entsprechende Eingabeinformation als
"nicht übertragen" eingestuft werden und kann dann
nach Reaktivierung der Clienteinrichtung als Einholinfor-
mation (nochmal) übertragen werden.
[0029] Bei einer anderen Variante behält die Sensor-
einrichtung in einem Ringbuffer ihre gesamte Historie
und überschreibt die ältesten Elemente, wenn kein Spei-
cherplatz mehr zur Verfügung steht. Der Ringpuffer kann
im Voraus dimensioniert werden, damit ein Ausfall der
Clienteinrichtung den Ringpuffer nicht überfüllt. Somit
kann ebenfalls der Speicherbedarf limitiert werden. In
diesem Fall ist keine Bestätigungsnachricht notwendig.
[0030] Vorzugsweise übermittelt die Clienteinrichtung
nach Reaktivierung der Clienteinrichtung eine Neuanfor-
derung an die Sensoreinrichtung, welche die Übertra-
gung der Einholinformation auslöst. Die Übermittlung der
Kontinuitätsinformation wird vorzugsweise ebenfalls
durch die Neuanforderung ausgelöst.
[0031] Bei einer speziellen Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden als Eingabeinformation Zähl-
werte ermitteln. Anhand der Zählwerte wird als Aus-
gangsinformation der Belegungszustand eines Gleisab-
schnitts ermittelt. Als Clienteinrichtung kann dann eine
Achszählauswerteeinheit und als Sensoreinrichtung
zwei Zählpunkte verwendet werden. Die Zählpunkte er-
mitteln also die Anzahl der Achsen, die die Zählpunkte
in einer definierten Richtung seit Aktivierung der Senso-
reinrichtung passiert haben (Eingabeinformation). Aus
dieser Eingabeinformation kann die Achszähleinrichtung
der Clienteinrichtung die Anzahl der Achsen ermitteln,
die sich im Gleisabschnitt befinden, der von den Zähl-
punkten begrenzt wird (Zustandsinformation), woraus
wiederum der Belegungszustand des entsprechenden
Gleisabschnitts (Ausgabeinformation) abgeleitete wer-
den kann.
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[0032] Die Speichereinrichtung ist in der Clienteinrich-
tung als nicht flüchtiger Speicher integriert.
[0033] Bei einer anderen Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird als Eingabeinformation Bele-
gungszustand mindestens eines Gleisabschnitts ermit-
telt. Als Ausgabeinformation wird eine Zugposition ermit-
telt. Als Clienteinrichtung kann dann ein Stellwerk und
als Sensoreinrichtung eine Achszählauswerteeinheit
verwendet werden.
[0034] Bei einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird als Eingabeinformation eine
oder mehrere Zugposition(en) ermittelt. Als Ausgabein-
formation wird der Status oder der Abbau einer Fahrstra-
ße ermittelt. Als Sensoreinrichtung kann dann ein Stell-
werk und als Clienteinrichtung eine Streckenzentrale
verwendet werden. Als Fahrstraße bezeichnet man im
Eisenbahnwesen die Verknüpfung von Fahrstraßenele-
menten (z.B. Gleisabschnitte und ihre Belegung, Kreu-
zungen, Bahnübergang, Weichen und Signale in pas-
sender Stellung) zu einem technisch gesicherten Fahr-
weg. Der Status einer Fahrstraße beschreibt u. A. welche
Gleisabschnitte die Fahrstraße umfasst, und deren Zu-
stände im Fahrstraßenzusammenhang: z.B. "noch zu
befahren", "belegt", "befreit von Zügen aber noch als
Flankenschutz zu sichern", "im Rahmen der Fahrstraße
nicht mehr sicherungspflichtig".
[0035] Bei einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird als Eingabeinformation der Be-
legungszustand von einem oder mehreren Gleisab-
schnitte und als Ausgabeinformation der Status oder ein
Abbau von mindestens einer Fahrstraße ermittelt. Als
Sensoreinrichtung kann dann eine Achszählauswerte-
einheit oder eine Gleisstromkreisauswerteeinheit und als
Clienteinrichtung eine Streckenzentrale verwendet wer-
den.
[0036] Bei der Streckenzentrale handelt es sich bspw.
um einen zu einem European Train Control Systems
(ETCS) gehörenden Radio Block Center (RBC).
[0037] Die zuletzt beschriebenen Varianten, welche
spezielle Anwendungen des allgemeinen beanspruch-
ten erfindungsgemäßen Verfahrens beschreiben, kön-
nen auch miteinander kombiniert werden, um unter-
schiedliche Ausgabeinformationen zu erhalten. In die-
sem Fall kann ein und dieselbe Vorrichtung (z.B. die
Achszählauswerteeinheit) die Funktion einer Clientein-
richtung zur Ermittlung einer Ausgabeinformation (Bele-
gungszustand) anhand von Eingabeinformationen (Zähl-
werten) innehaben, als auch die Funktion einer Sensor-
einrichtung zur Ermittlung von Eingabeinformationen
(Belegungszustand), woraus mittels einer anderen Cli-
enteinrichtung (Stellwerk) eine andere Ausgabeinforma-
tion (Status der Fahrstraße) ermittelt werden kann.
[0038] Bei einer anderen Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden als Eingabeinformation Zu-
stände (Schaltungszustand, Lagezustand, ...) von si-
cherheitsrelevanten Elementen einer Fahrstraße (z.B.
der Zustand von einer oder mehreren Weichen oder Zu-
stand von einem oder mehreren Signalen) ermittelt. Als

Ausgabeinformation wird der Status oder ein Abbau von
mindestens einer Fahrstraße ermittelt, z.B. ob die Fahr-
straße freigegeben wird. Als Sensoreinrichtung kann
dann eine Feldelementkontrolleinheit und als Clientein-
richtung eine Streckenzentrale verwendet werden. Dabei
wird als Zustandsinformation die Kontinuität des Schal-
tungszustands des Elements innerhalb eines vorgege-
benen Zeitraums (und somit die technische Sicherheit
einer Fahrstraße) überwacht. Anhand dieser Information
kann das Stellwerk die entsprechende Fahrstraße frei-
geben oder blockieren (Ausgabeinformation).
[0039] Bei einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden als Eingabeinformation eine
oder mehrere Zugpositionen oder Feldelementzustände,
insbesondere von Weichen, und Fahstraßenzustände
ermittelt. Als Ausgabeinformation wird Fahrterlaubnis
(Movement Authority) ermittelt. Als Sensoreinrichtung
kann dann ein Stellwerk oder eine Feldelementkontrol-
leinheit und eine Zugsteuerung verwendet werden. Als
Clienteinrichtung kann eine Streckenzentrale verwendet
werden.
[0040] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die noch weiter aus-
geführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Ver-
wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus-
führungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung
zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften
Charakter für die Schilderung der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung und Zeichnung

[0041]

Fig. 1a zeigt den Aufbau einer für die Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigne-
ten Vorrichtung;

Fig. 1b zeigt den Aufbau einer für die Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigne-
ten Vorrichtung mit einer kombinierten Sen-
sor- und Clienteinrichtung;

Fig. 2 zeigt einen schematischen Ablauf einer be-
vorzugten Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0042] Fig. 1a zeigt beispielhaft Sensoreinrichtungen
1 mit sechs Sensoreinheiten 11, welche durch eine Sen-
sornetzwerk 2 mit einer Clienteinrichtung 3 verbunden
sind. Die Sensoreinrichtung 1 detektiert Messwerte (Ein-
gabeinformation Iein) für einen Referenzzeitpunkt, auf-
grund der in der Clienteinrichtung 3 eine Ausgabeinfor-
mation Iaus (und ev. eine Zustandsinformation Izust - s.
Fig. 1b) für den Referenzzeitpunkt ermittelt werden. Die
Ausgabeinformation Iaus kann dann von der Clientein-
richtung 3 weitergeleitet werden. Über ein Systemnetz-
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werk 4 wird die Ausgabeinformation Iaus und die übertra-
gene Eingabeinformation Iein, aufgrund derer die Ausga-
beinformation Iaus ermittelt wurde, (also zum selben Re-
ferenzzeitpunkt gehörende Eingangsinformationen Iein
und Ausgabeinformationen Iaus) zu einer Speicherein-
richtung 5 übertragen und dort als Datensatz DS gespei-
chert.
[0043] In Fig. 1b ist eine Vorrichtung gezeigt, bei der
die Speichereinrichtung in der Clienteinrichtung 3 inte-
griert ist. Während bei der in Fig. 1a gezeigten Vorrich-
tung das Netzwerk ein Sensornetzwerk 2 und ein Sys-
temnetzwerk 4 umfasst, kann bei der in Fig. 2 gezeigten
Vorrichtung auf ein Systemnetzwerk 4 verzichtet werden.
Damit die Daten in der Speichereinrichtung 5 bei einem
Ausfall der Clienteinrichtung 3 nicht verloren gehen,
muss die Speichereinrichtung einen permanenten (nicht
flüchtigen) Speicher umfassen oder einen Speicher der
eine Retentionszeit aufweist, die länger ausgelegt sein
sollte wie die Dauer eines Ausfalls der Clienteinrichtung
3 zu erwarten ist.
[0044] Während eines Ausfalls der Clienteinrichtung 3
können keine Ausgabeinformationen Iaus berechnet wer-
den. Um nach Reaktivierung der Clienteinrichtung eine
aktuelle Ausgabeinformationen Iaus(TN+M) zu ermitteln,
wird zu jedem Referenzzeitpunkt die von der Sensorein-
richtung 1 gemessene Eingabeinformation Iein bzw. eine
Auswahl davon als Einholinformation Ihol in der Sensor-
einrichtung 1 zumindest temporär gespeichert, so dass
nach Reaktivierung die während des Ausfalls gespei-
cherten Einholinformationen Ihol(TN ... TN+M) an die Cli-
enteinrichtung 3 übertragen werden können. Fig. 2 zeigt
einen typischen Ablauf einer bevorzugten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Sensoreinrichtung
1 ermittelt zu einem Referenzzeitpunkt T1 (beispielswei-
se durch Messung) die Eingabeinformation Iein(T1), von
der hier eine Auswahl als Einholinformation Ihol(T1) in der
Sensoreinrichtung 1 gespeichert wird. Die Eingabeinfor-
mation Iein(T1) wird an die Clienteinrichtung 3 übermittelt.
Die Clienteinrichtung 3 sendet nach Erhalt der Eingabe-
information Iein(T1) jeweils eine Bestätigungsnachricht
(nicht gezeigt) an die Sensoreinrichtung 1, wodurch bei-
spielsweise ein Löschen der entsprechenden in der Sen-
soreinrichtung 1 gespeicherten Einholinformationen
Ihol(T1) autorisiert werden kann. Die Clienteinrichtung 3
ermittelt anhand der übermittelten Eingabeinformation
Iein(T1) die Ausgabeinformation Iaus(T1) oder eine Zu-
standsinformation, aus der die Ausgabeinformation
Iaus(T1) abgeleitet werden kann (nicht gezeigt), und über-
mittelt diese zusammen mit der entsprechenden Einga-
beinformation Iein(T1) als Datensatz DS(T1) an die Spei-
chereinrichtung 5. Dieselbe Prozedur erfolgt zu weiteren
Referenzzeitpunkten (T2 ... TN). In dem in Fig. 2 gezeig-
ten Szenario fällt die Clienteinrichtung 3 nach dem Re-
ferenzzeitpunkten (TN) aus und wird nach dem Zeitpunkt
(TN+M) reaktiviert. Während des Ausfalls der Clientein-
richtung 3 werden durch die Sensoreinrichtung weiterhin
Eingabeinformationen Iein (TN+1) ... Iein(TN+M) ermittelt
und Einholinformationen Ihol(TN+1) ... Ihol(TN+N) in der

Sensoreinrichtung 3 gespeichert. Eine Übermittlung der
Einholinformationen Ihol(TN+1) ... Ihol(TN+M) an die Client-
einrichtung 3 ist jedoch während des Ausfalls nicht mög-
lich. Nach Reaktivierung der Clienteinrichtung 3 kann die
Clienteinrichtung 3 eine Neuanforderung NA an die Sen-
soreinrichtungen 1 versenden, was eine Übermittlung
der Einho-linformationen Ihol(TN+1) ...Ihol(TN+M) (oder
falls dies ausreichend ist, nur einen Teil davon, z.B. die
aktuellste Einholinformation Ihol(TN+M)) auslöst. Die Ein-
holinformationen Ihol(TN+1) ... Ihol(TN+M) werden in der
gezeigten Verfahrensvariante zusammen mit einer Kon-
tinuitätsinformation KI übermittelt, um sicherzustellen,
dass die Sensoreinrichtungen 1 während des Ausfalls
der Clienteinrichtung 3 selbst nicht ausgefallen sind.
Gleichzeitig erfolgt eine Übermittlungsaufforderung ÜI
des zuletzt in der Speichereinrichtung 5 gespeicherten
Datensatzes DS(TN). Anhand des Datensatzes DS(TN)
und der übermittelten Einholinformation Ihol(TN+1) ...
Ihol(TN+M) kann eine aktuelle Ausgabeinformation
Iaus(TN+M) ermittelt werden.
[0045] Zur Bestimmung eines Belegungszustandes ei-
nes Gleisabschnitts als Ausgabeinformation können als
Sensoreinrichtung Zählpunkte und als Clienteinrichtung
eine Achszählauswerteeinheit verwendet werden. Die
Zählpunkte ermitteln Zählwerte als Eingabeinformation
(mittels derer auf die Anzahl der Achsen, welche den
Zählpunkt in eine Richtung passiert haben, abzüglich der
Anzahl der Achsen, die den Zählpunkt in die andere Rich-
tung passiert haben, geschlossen werden kann), aus de-
nen die Achszählauswerteeinheit Belegungszustände
des Gleisabschnitts, welcher von den Zählpunkten be-
grenzt wird, ermittelt. Nach Ausfall der Achszählauswer-
teeinheit kann der aktuelle Belegungszustand durch den
zuletzt in der Speichereinrichtung gespeicherten Daten-
satz DS(TN) und den aktuellen (also zuletzt ermittelten)
Zählerwerten Iein(TN+M) der Zählpunkte erfolgen.
[0046] Zur Bestimmung eines Status einer Fahrstraße
als Ausgabeinformation können als Sensoreinrichtung
Achszählauswerteeinheiten eines Achszählsystems und
als Clienteinrichtung ein Stellwerk verwendet werden,
wobei die Achszählauswerteeinheiten Belegzustände
von Gleisabschnitten als Eingabeinformation ermitteln,
aus denen das Stellwerk den Status einer Fahrstraße
(z.B. welche Gleisabschnitte als Fahrstraße freigegeben
werden können) ermittelt. Nach Ausfall des Stellwerks
kann der aktuelle Status der Fahrstraße durch den zuletzt
in der Speichereinrichtung gespeicherten Datensatz
DS(TN) und den während des Ausfalls des Stellwerks
ermittelten Belegungszuständen Iein(TN+1) ... Iein(TN+M)
erfolgen. Bei dieser Variante ist es vorteilhaft, Züge, wel-
che die entsprechenden Gleisabschnitte passieren, zu
verfolgen. Dazu ist es notwendig, alle während des Aus-
falls des Stellwerks gespeicherten Einholinformationen
(ermittelte Belegungszustände) an das Stellwerk zu
übertragen.
[0047] Zur Bestimmung von Zugpositionen als Ausga-
beinformation können als Sensoreinrichtung Stellwerk
und als Clienteinrichtung eine Streckenzentrale verwen-
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det werden, wobei die Stellwerke den Status von Fahr-
straßen und/oder von Belegungsabschnitten und/oder
von Weichen ermitteln, aus denen die Streckenzentrale
Zugpositionen ermittelt. Nach Ausfall der Streckenzent-
rale kann die aktuelle Zugposition durch den zuletzt in
der Speichereinrichtung gespeicherten Datensatz
DS(TN) und den während des Ausfalls der Streckenzen-
trale ermittelten Status von Fahrstraßen und/oder von
Belegungsabschnitten und/oder von Weichen erfolgen.
Dabei ist es zwingend notwendig, dass alle während des
Ausfalls des Stellwerks gespeicherten Einholinformatio-
nen Iein(TN+1) ... Iein(TN+M) (ermittelten Status) an die
Streckenzentrale übertragen werden.
[0048] Zur Ausgabe einer Freigabe oder Blockierung
einer Fahrstraße als Ausgabeinformation können als
Sensoreinrichtung Signalüberwachungseinheiten und
als Clienteinrichtung ein Stellwerk verwendet werden,
wobei die Signalüberwachungseinheiten Schaltungszu-
stände des Bahnsignals ermitteln, aus denen das Stell-
werk die Kontinuität des Schaltungszustands als Zu-
standsinformation ermittelt, was als Kriterium für eine
Freigabe oder eine Blockade der Fahrstraße dienen
kann. Nach Ausfall des Stellwerks kann die Kontinuität
des aktuellen Schaltungszustands durch den zuletzt in
der Speichereinrichtung gespeicherten Datensatz
DS(TN) und den während des Ausfalls des Stellwerks
ermittelten Schaltungszuständen Iein(TN+1) ... Iein(TN+M)
innerhalb des vorgegebenen Zeitraums erfolgen. Dabei
ist es zwingend notwendig, dass alle während des Aus-
falls des Stellwerks gespeicherten als Einholinformatio-
nen Iein(TN+1) ... Iein(TN+M) (ermittelte Schaltungszustän-
de) an die Streckenzentrale übertragen werden, sofern
die in den vorgegebenen Zeitraum fallen.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Sensoreinrichtung
2 Sensornetzwerk
3 Clienteinrichtung
4 Systemnetzwerk
5 Speichereinrichtung
DS Datensatz
Iaus Ausgabeinformationen
Iein Eingabeinformationen
Ihol Einholinformation
Izust Zustandsinformation
KI Kontinuitätsinformation
NA Neuaufforderung
T1...TN Referenzzeitpunkte
TAusfall Zeitpunkt des Ausfalls der Clienteinrich-

tung
TReaktivierung Reaktivierungszeitpunkt
ÜA Übermittlungsaufforderung

Patentansprüche

1. Verfahren zur sicheren Ermittlung einer aktuellen
Ausgabeinformation (Iaus(TN+M)) im Bereich Bahn-
technik nach Ausfall einer mit mindestens einer Sen-
soreinrichtung (1) über ein Netzwerk verbundenen
Clienteinrichtung (3) mit einer Auswerteeinheit,
wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
umfasst:

a) Ermittlung von Eingabeinformation (Iein) mit-
tels der Sensoreinrichtung (1) zu einem Refe-
renzzeitpunkt (T1...TN), wobei in der Sensorein-
richtung (1) Einholinformation (Ihol) gespeichert
wird, die Gesamtheit, eine Auswahl der Einga-
beinformation umfasst;
b) Übertragung der ermittelten Eingabeinforma-
tion (Iein) von der Sensoreinrichtung (1) zur Cli-
enteinrichtung (3);
c) Ermittlung der Ausgabeinformation (Iaus) oder
einer Zustandsinformation, die notwendig ist,
um die Ausgabeinformation (Iaus) abzuleiten,
durch Verarbeitung der übertragenen Eingabe-
information (Iein) mittels der Clienteinrichtung
(3);
d) Speicherung eines Datensatzes
(DS(T1)...DS(TN)) umfassend die übertragenen
Eingabeinformation (Iein) und die daraus ermit-
telte Ausgabeinformation (Iaus) oder Zustands-
information in einer Speichereinrichtung (5) au-
ßerhalb der Sensoreinrichtung;

wobei die Verfahrensschritte a) bis d) für verschie-
dene Referenzzeitpunkte T1 ... TN wiederholt wer-
den, und wobei eine Kontinuitätsprüfung hinsichtlich
eines kontinuierlichen Betriebs der Sensoreinrich-
tung (1) durchgeführt wird,
wobei nach Ausfall der Clienteinrichtung zu einem
Ausfallszeitpunkt (TAusfall) und Reaktivierung der Cli-
enteinrichtung zu einem Reaktivierungszeitpunkt
(TReaktivierung) folgende Verfahrensschritte durchge-
führt werden:

e) Übertragung des zuletzt gespeicherten Da-
tensatzes (DS(TN)) von der Speichereinrichtung
(5) an die Auswerteeinheit der Clienteinrichtung
(3) und
f) Übertragung der Einholinformationen (Ihol),
die im Zeitraum zwischen dem Referenzzeit-
punkt (T1...TN), des in e) gespeicherten Daten-
satzes (DS(TN) und dem Reaktivierungszeit-
punkt (TReaktivierung) von der Sensoreinrichtung
gespeichert wurden, zur Clienteinrichtung (3);
und
g) Ermittlung der aktuellen Ausgabeinformation
(Iaus(N+M)) anhand des zuletzt gespeicherten
Datensatzes (DS(TN)) und der übertragenen
Einholinformationen (Ihol) durch die Clientein-
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richtung (3),

wobei Schritt f) und somit Schritt g) nur durchgeführt
werden, wenn die Kontinuitätsprüfung ergibt, dass
die Sensoreinrichtung zwischen dem
Referenzzeitpunkt (T1...TN) des in e) gespeicherten
Datensatzes (DS(TN) und dem
Reaktivierungszeitpunkt (TReaktivierung) verfügbar
war.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Datensatz zur Speicherung von
der Clienteinrichtung (3) an die Speichereinrichtung
(5) über das Netzwerk übertragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Datensatz zur Speicherung in-
nerhalb der Clienteinrichtung an die Speicherein-
richtung übertragen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensor-
einrichtung eine Bestätigungsnachricht empfängt,
nachdem ein Datensatz archiviert wurde.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kontinu-
itätsinformation (KI) ermittelt und zusammen mit der
Einholinformation (Ihol) übermittelt wird, aus der her-
vorgeht, ob die Sensoreinrichtung (1) während des
Ausfalls der Clienteinrichtung (3) durchgehend in
Betrieb war.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Clientein-
richtung (3) nach Reaktivierung eine Neuanforde-
rung (NA) an die Sensoreinrichtung (1) übermittelt,
welche die Übertragung der Einholinformationen
(Ihol) auslöst.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) Zählwerte ermit-
teln werden, und dass als Ausgangsinformation
(Iaus) der Belegungszustand eines Gleisabschnitts
anhand der Zählwerte ermittelt wird.

8. Verfahren nach einen der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) der Belegungs-
zustand mindestens eines Gleisabschnitts ermittelt
wird, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) eine Zugposition
ermittelt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) eine oder mehre-

re Zugpositionen, ermittelt wird, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) der Status oder
ein Abbau von mindestens einer Fahrstraße ermittelt
wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) der Belegungs-
zustand von einem oder mehrere Gleisabschnitte er-
mittelt wird, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) der Status oder
ein Abbau von mindestens einer Fahrstraße ermittelt
wird,.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) den Zustand von
einer oder mehreren Weichen ermittelt wird, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) der Status oder
ein Abbau von mindestens einer Fahrstraße ermittelt
wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) den Zustand von
einem oder mehreren Signalen ermittelt wird, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) der Status oder
ein Abbau von mindestens einer Fahrstraße ermittelt
wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet,
dass als Eingabeinformation (Iein) eine oder mehre-
re Zugpositionen oder Fahrstraßenzustände oder
Feldelementzustände, insbesondere von Weichen,
ermittelt werden, und
dass als Ausgabeinformation (Iaus) eine Movement
Authority ermittelt wird.
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